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Öffentliche Sitzungen der 
Stadt Königsberg i.Bay. 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung  
findet am 

 

Dienstag, 06.10.2020 
ab 16:00 Uhr 

 

im großen Sitzungssaal des Rathauses in 
Königsberg statt. Unterlagen für die Sit-
zung müssen bis spätestens Mittwoch, 

den 30.09.2020, vorliegen.  
 

 
Die nächste öffentliche  

Stadtratssitzung 
findet am Dienstag, 20.10.2020  

ab 19:00 Uhr 
 

in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg 
statt. 

 
 

Sirenenprobealarm 
 

Am Samstag, 17.10.2020, um 11:45 Uhr findet 
ein allgemeiner Probealarm im gesamten Stadt-
gebiet statt, dabei ist ein einminütiger, unterbro-
chener Dauerton (Alarmierung der Feuerwehr) 
zu hören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EINLADUNG 
Zur Versammlung der  

Jagdgenossenschaft Hellingen 
Wegen terminlichen Problemen musste die ur-
sprünglich für den 18.09.geplante Sitzung ver-
schoben werden. 
Falls eine Teilnahme nicht möglich ist, wird 
empfohlen, einem Vertreter eine schriftliche 
Vollmacht für die Abstimmungen zu erteilen. 
 

am Freitag, 02.10.2020 
ab 18:00 Uhr  

im Feuerwehrhaus Hellingen 
 
Tagesordnung: 
 
Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister als 
gesetzlichem Jagdvorstand 
 

• Berichte des Vorstands/des Schriftführers  
 

• Bericht des Kassiers 
 

• Bericht der Kassenprüfer 
 

• Entlastung des Kassiers 
 

• Entlastung der Vorstandschaft 
 

• Neuwahlen des Vorstands, des Stellvertre-
ters, der Beisitzer, des Schriftführers, des 
Kassier und der Kassenprüfer 

 

• Überlegungen zu Neuverpachtung / Verlän-
gerung des bestehenden Jagdpachtvertra-
ges 

 

• Sonstiges 
 

• Anträge 
 
gesetzlicher Jagdvorstand 
 
Claus Bittenbrünn 
Erster Bürgermeister 
 
Wünsche und Anträge sind spätestens fünf 
Tage vor dem Termin schriftlich oder per Mail 
an die Stadt Königsberg i.Bay., zu Händen Ers-
ten Bürgermeister Claus Bittenbrünn, Markt-
platz 7, 97486 Königsberg i.Bay.  
bzw. / info@koenigsberg.de zu richten. 
 

Königsberger 

Nachrichten 

mailto:info@koenigsberg.de
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Übung der Bundeswehr im Bereich 
des Landkreises Haßberge  

 

in der Zeit von 12.10.2020 bis einschließlich 
20.10.2020 hält die Bundeswehr eine Übung 
ab, bei der auch der Landkreis Haßberge be-
rührt werden kann.  
Die Soldaten werden zu Fuß und in Rad-Fahr-
zeugen üben.  
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe fernzu-
halten.   
Schäden, die durch Bundeswehrübungen ent-
standen sind, können grundsätzlich formlos 
beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Veitshöchheim (Anschrift: Bw-Dienstleistungs-
zentrum Veitshöchheim, Balthasar-Neumann-
Kaserne, 97209 Veitshöchheim, Tel.: 
0931/9707-2600), gemeldet werden. 
Es steht jedoch auch das vom BwDLZ-Veits-
höcheim hierzu behelfsweise entwickelte 
Meldeformular „Antrag auf Ersatz von 
Übungsschäden“ zur Verfügung. 
 

Folgende Punkte sind dabei zu beachten: 
 

1. Private Entschädigungsansprüche für Flur- 
und Forstschäden, für Schäden an Straßen 
und Wegen sowie für sonstige Schäden sind 
unabhängig von der Höhe der Schadensfor-
derung umgehend bei der zuständigen Ge-
meindeverwaltung anzumelden. 

 

2. Die Gemeinden leiten nach Prüfung des 
Sachverhaltes die Meldung, bzw. den hie-
raus erstellten Antrag (dann in Papierform, 
wie z.B. anhängendes Meldeformular) inner-
halb zweier Wochen an das Bw-Dienstleis-
tungszentrum Veitshöchheim weiter. 

 

3. Übungsschäden dürfen vor der Begutach-
tung durch die Geländebetreuungsstelle bei 
dem BW-Dienstleistungszentrum Veitshöch-
heim grundsätzlich nicht beseitigt werden. Ist 
aus wichtigen Gründen die sofortige Scha-
densbehebung unbedingt erforderlich, kann 
mit vorheriger Zustimmung des Sachbearbei-
ters bei dem Bw-Dienstleistungszentrum 
Veitshöchheim der Umfang des Schadens - 
nicht jedoch die Berechnung der Instandset-
zungskosten - durch einen sachkundigen 
Vertreter der Gemeinde oder des amtlichen 
landwirtschaftlichen Schätzers der Ge-
meinde, aufgenommen werden. Diese Fest-
stellungen sind dem Bw-Dienstleistungszent-
rum zur Verfügung zu stellen. Ohne Rück-
sprache und ausdrücklichen Auftrag des Bw-
Dienstleistungszentrum Veitshöchheim kön-
nen anfallende Schätzerkosten nicht erstattet 
werden.  

 
 
 
 

Problemmüllsammlung 2020 
 

Auch 2020 entsorgen wir wieder Ihre Prob-
lemabfälle. Das Sammelteam des Abfallwirt-
schaftsbetriebes des Landkreises Haßberge ist 
am Dienstag, den 29.09.2020 in der Zeit von 

16:15 Uhr bis 17:00 Uhr im Wertstoffhof 
Königsberg, um Problemabfälle aus Haus-

halten entgegenzunehmen. 
 

Abgegeben werden können kostenlos Prob-
lemabfälle aus Haushalten, wie z. B. Farben, 
Lacke, Säuren, Laugen, Chemikalien, Altmedi-
kamente, Pflanzen- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Holzschutzmittel, Lösungsmittel, 
Ölfilter, Reinigungsmittel, Pinselreiniger, Kleb-
stoffe, Kitt- und Spachtelabfälle, Spraydosen 
mit Restinhalten (Leere Spraydosen gehören in 
den Dosencontainer!), Quecksilberabfälle 
(Leuchtstoffröhren, Quecksilberdampflampen, 
Thermometer etc.), Gifte, ölverunreinigte Leer-
gebinde, Leergebinde mit Farb-, Lack- und 
sonstigen Resten, Trockenbatterien, usw. 
Kostenpflichtig ist die Abgabe von Altöl bei ei-
ner Höchstmenge von 20 l (0,25 €/l Verpa-

ckungs-volumen) und Kfz-Batterien (bis 80 
Ah 1,50 €/Stück, über 80 Ah 3,00 €/Stück). 
Hinweis: Beim Kauf von Verbrennungs- und 
Getriebemotorenölen wird die gleiche Menge 
Altöl vom Händler kostenlos zurückgenommen. 
Neben Problemabfällen aus Haushalten wer-
den auch haushaltsübliche Kleinmengen aus 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben kos-
tenpflichtig (1 €/l Verpackungsvolumen) ange-
nommen.  
Wichtig: Feinchemikalien müssen ordnungs-
gemäß gekennzeichnet sein. Größere ge-

werbliche Problemabfallmengen sind eigenver-
antwortlich über die Gesellschaft für Sonder-

müllbeseitigung in Schweinfurt (Tel. 
09721/80070) zu entsorgen. 
Daneben besteht die Möglichkeit, Problemmüll 
über die Problemmüllsammelstellen im 
Kreisabfallzentrum Wonfurt (montags bis frei-
tags von 8.00 bis 12.00 und 12.45 bis 16.00 
Uhr, donnerstags bis 17.30 Uhr März bis Okto-
ber) sowie über die Wertstoffhöfe Ebern (Som-
merzeit) 3. Mittwoch im Monat von 13.30 bis 
17.30 Uhr) und Hofheim (Sommerzeit, 1. Diens-
tag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr) zu ent-
sorgen. 
 

Machen Sie mit -unserer Umwelt zuliebe! 
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB 
DES LANDKREISES HASSBERGE 
 
 


